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1. Einleitung 

Die nach Deutschland geflüchteten Menschen aus der Ukraine (Schutzberechtigte nach der Mas-
senzustrom-Richtlinie 2001/55/EG1) erhalten grundsätzlich eine vorübergehende Aufenthaltser-
laubnis, die aktuell bis zum 4. März 2025 gilt.2 Sie haben bei Erfüllung der Leistungsvorausset-
zungen Anspruch auf bedarfsabhängige Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums nach 
dem SGB II3 (Bürgergeld).4 Im Folgenden werden die entsprechenden Sozialleistungen für Ge-
flüchtete mit Leistungsbezug nach dem SGB II einschließlich Gesundheitsversorgung dargestellt. 

 

2. Leistungen nach dem SGB II 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Bürgergeld. Nichterwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten 
ebenfalls Bürgergeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel des 
SGB XII5 haben. Die Leistungen umfassen die Regelbedarfe und gegebenenfalls Mehrbedarfe so-
wie die Bedarfe für Unterkunft und Heizung (§ 19 Abs. 1 SGB II). Hinzu kommen gegebenenfalls 
einmalige Bedarfe. Die Leistungsberechtigten haben nach Maßgabe des § 28 SGB II zudem An-
spruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen 
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII haben (§ 19 Abs. 2 Satz 1 SGB II). Die Leistungen werden 
in Höhe der Bedarfe erbracht, soweit diese nicht durch das zu berücksichtigende Einkommen 
und Vermögen gedeckt sind (§ 19 Abs. 3 Satz 1 SGB II). Die Höhe des konkreten Leistungsan-
spruchs ergibt sich mithin aus der Differenz der Summe der jeweils ermittelten Bedarfe und den 

 

1 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen 
Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbun-
den sind, auf die Mitgliedstaaten.  

2 Vgl. Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung – UkraineAufenthFGV, BGBl. 2023 I Nr. 334 vom 
04.12.2023.  

3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. März 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 107) geändert worden ist. 

4 Bei voller Erwerbsminderung, Bezug einer Altersrente oder Vollendung der Regelaltersgrenze richten sich die 
Ansprüche nach dem SGB XII.  

5 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S.3022, 
3023), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden 
ist. 
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zur Verfügung stehenden eigenen finanziellen Mitteln (wobei verschiedene Freibeträge und 
Schonvermögen nicht angerechnet werden).6 

2.1. Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts 

Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere die Kosten für Ernäh-
rung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie (ohne die auf die Heizung und Erzeu-
gung von Warmwasser entfallenden Anteile) sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Le-
bens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang 
eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Der Regelbedarf wird als 
monatlicher Pauschalbetrag berücksichtigt. Über die Verwendung der zur Deckung des Regelbe-
darfs erbrachten Leistungen entscheiden die Leistungsberechtigten eigenverantwortlich; dabei 
haben sie das Eintreten unregelmäßig anfallender Bedarfe zu berücksichtigen (§ 20 Abs. 1 
SGB II). Die Regelbedarfe differenzieren nach dem Alter der Leistungsberechtigten und Zugehö-
rigkeit zur Bedarfsgemeinschaft (§ 20 Abs. 2 bis 4, § 23 SGB II). Seit dem 1. Januar 2024 beträgt 
die Höhe der Regelbedarfe monatlich7: 

 

Bürgergeldberechtigte Regelbedarf 

Regelbedarfsstufe 1: 

• Alleinstehende / Alleinerziehende 
• Volljährige mit minderjährigen Partnern 

563 Euro 

Regelbedarfsstufe 2: 

• Volljährige Partner 

je 506 Euro 

Regelbedarfsstufe 3: 

• Volljährige ohne eigenen Haushalt, die nicht Partner sind und das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (18 bis 24 Jahre) 

• Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (15 bis 
24 Jahre) und ohne Zusicherung des Jobcenters umziehen 
 

451 Euro 

 

6 Vgl. zur Hilfebedürftigkeit § 9 SGB II, zur Einkommens- und Vermögensanrechnung §§ 11ff. SGB II sowie die 
Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen 
beim Bürgergeld (Bürgergeld-Verordnung) und zur vorrangigen Inanspruchnahme von Sozialleistungen anderer 
Träger § 12a SGB II. Vgl. speziell zum Bürgergeldbezug von Geflüchteten aus der Ukraine die Fachlichen Wei-
sungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu § 74 SGB II, Stand: 20.02.2023, im Internet abrufbar unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fachliche-weisungen-zum-paragraphen-74-sgb-ii_ba037045.pdf.  

7 Vgl. Tabelle Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Leistungen und Bedarfe im Bürgergeld, im 
Internet abrufbar unter: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-
im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buergergeld.html. Vgl. auch ausführlich die Fachlichen Weisungen 
der BA zu § 20 SGB II, Stand: 27.11.2023, im Internet abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-
sgb-ii-20_ba034455.pdf.  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/fachliche-weisungen-zum-paragraphen-74-sgb-ii_ba037045.pdf
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buergergeld.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buergergeld.html
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-20_ba034455.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-20_ba034455.pdf
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Regelbedarfsstufe 4: 

• Kinder ab Vollendung des 14. Lebensjahres, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (14 bis 17 Jahre) 

• Minderjährige mit volljährigen Partnern 

471 Euro 

Regelbedarfsstufe 5: 

• Kinder ab Vollendung des 6. Lebensjahres, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (6 bis 13 Jahre) 

390 Euro 

Regelbedarfsstufe 6: 

• Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (0 bis 5 
Jahre) 

357 Euro 

 

2.2. Kindersofortzuschlag 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Anspruch auf Bürgergeld haben, dem ein Regel-
bedarf nach den Regelbedarfsstufen 3, 4, 5 oder 6 zu Grunde liegt, haben seit Juli 2022 zusätzlich 
Anspruch auf einen monatlichen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro. Dies gilt auch, wenn sie 
nur einen Anspruch auf eine Bildungs- und Teilhabeleistung haben oder nur deshalb keinen An-
spruch auf Bürgergeld haben, weil im Rahmen der Prüfung der Hilfebedürftigkeit Kindergeld be-
rücksichtigt wurde (§ 72 SGB II). 

 

2.3. Mehrbedarf 

Im Einzelfall haben Bürgergeldberechtigte aufgrund besonderer Lebensumstände einen erhöhten 
Bedarf, der nicht durch den Regelbedarf gedeckt wird (§ 21 Abs. 1 SGB II). Folgende Mehrbedarfe 
werden berücksichtigt8: 

1) Werdenden Müttern wird nach der zwölften Schwangerschaftswoche bis zum Ende des 
Monats, in welchen die Entbindung fällt, ein Mehrbedarf von 17 Prozent des nach § 20 
SGB II maßgebenden Regelbedarfs anerkannt (§ 21 Abs. 2 SGB II). 

2) Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und 
allein für deren Pflege und Erziehung sorgen (Alleinerziehende), ist ein Mehrbedarf an-
zuerkennen (§ 21 Abs. 3 SGB II): 

a) in Höhe von 36 Prozent des nach § 20 Abs. 2 SGB II maßgebenden Bedarfs, 
wenn sie mit einem Kind unter sieben Jahren oder mit zwei oder drei Kin-
dern unter 16 Jahren zusammenleben 

 

8 Vgl. ausführlich Fachliche Weisungen der BA zu § 21 SGB II, Stand: 01.01.2024, Seite 16, im Internet abrufbar 
unter: https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034415.pdf.  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034415.pdf
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b) in Höhe von 12 Prozent des nach § 20 Abs. 2 SGB II maßgebenden Bedarfs 
für jedes Kind, wenn sich dadurch ein höherer Prozentsatz als nach a) ergibt, 
höchstens jedoch in Höhe von 60 Prozent des nach § 20 Abs. 2 SGB II maßge-
benden Regelbedarfs.  

3) Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Behinderungen wird ein Mehrbedarf von 
35 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs anerkannt, wenn bestimmte Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben sowie sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Platzes 
im Arbeitsleben oder Eingliederungshilfen im Sinne des SGB IX9 gewährt werden (§ 21 
Abs. 4 SGB II). Dies gilt auch für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Behinde-
rungen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, wenn Leistungen der Eingliederungs-
hilfe nach § 112 SGB IX erbracht werden (§ 23 Nr. 2 SGB II). 

4) Leistungsberechtigten, die aus medizinischen Gründen einer deutlich kostenaufwändi-
geren Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt (§ 21 
Abs. 5 SGB II). 

Die Summe des insgesamt anerkannten Mehrbedarfs nach § 21 Abs. 2 bis 5 SGB II darf die 
Höhe des für erwerbsfähige Leistungsberechtigte maßgebenden Regelbedarfs nicht übersteigen. 

5) Voll erwerbsgeminderten Leistungsberechtigten wird ab Vollendung des 15. Lebensjah-
res ein Mehrbedarf in Höhe von 17 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs anerkannt, 
wenn sie Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen „G“ sind. 
Dies gilt nicht, wenn bereits ein Anspruch auf einen Mehrbedarf wegen der Behinde-
rung nach 3) besteht (§ 23 Nr. 4 SGB II).  

6) Soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, besonderer Bedarf10 besteht, wird ein entspre-
chender Mehrbedarf anerkannt. Bei einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass 
ein Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II) ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art 
des Bedarfs nicht möglich ist. Der Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er insbesondere 
nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie unter Berücksichtigung von Einsparmög-
lichkeiten der Leistungsberechtigten gedeckt ist und seiner Höhe nach erheblich von ei-
nem durchschnittlichen Bedarf abweicht (§ 21 Abs. 6 SGB II). 

7) Soweit für eine Schülerin oder einen Schüler aufgrund der jeweiligen schulrechtlichen 
Bestimmungen oder schulischen Vorgaben Aufwendungen zur Anschaffung oder 

 

9 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 412) geändert worden ist.  

10 Zum Beispiel die Kosten für die Wahrnehmung des Umgangsrechts, eine Putz-/Haushaltshilfe für körperlich 
stark beeinträchtigte Personen oder ärztlich verordnete spezielle Pflege- und Hygieneartikel. Vgl. hierzu Fachli-
che Weisungen der BA zu § 21 SGB II, Stand: 01.01.2024, Seite 13ff., im Internet abrufbar unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034415.pdf.  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034415.pdf
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Ausleihe von Schulbüchern oder gleichstehenden Arbeitsheften entstehen (soweit keine 
Lernmittelfreiheit), sind sie als Mehrbedarf anzuerkennen (§ 21 Abs. 6a SGB II).11 

8) Soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen erzeugt wird 
(dezentrale Warmwassererzeugung) und deshalb keine Bedarfe für zentral bereitgestell-
tes Warmwasser nach § 22 SGB II anerkannt werden, wird den Leistungsberechtigten –
bezogen auf die jeweils maßgebenden Regelbedarfe – ein pauschaler gestaffelter Mehr-
bedarf anerkannt. Höhere Aufwendungen werden nur berücksichtigt, soweit sie durch 
eine separate Messeinrichtung nachgewiesen werden (§ 21 Abs. 7 SGB II). 

 

2.4. Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen aner-
kannt, soweit diese angemessen12 sind. Dazu gehören auch die Nebenkosten wie zum Beispiel die 
Kosten für Kaltwasser und Warmwasserversorgung. Die Angemessenheit der Aufwendungen wird 
in der Regel von dem örtlich zuständigen kommunalen Träger der Grundsicherung in einer Richt-
linie oder Satzung festgelegt.13 Sind die Aufwendungen für die Unterkunftskosten unangemessen 
hoch, müssen diese Kosten von den Bürgergeldberechtigten nach Aufforderung durch das Jobcen-
ter gesenkt werden. Dafür besteht in der Regel eine Höchstfrist von sechs Monaten.14 

 

2.5. Einmalige Leistungen 

Nicht vom Regelbedarf nach § 20 SGB II umfasst sind Bedarfe für 

1) Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten 

 

11 In dem jeweiligen Bundesland, der jeweiligen Kommune oder der jeweiligen Schule darf mithin ganz oder teil-
weise keine Lernmittelfreiheit beziehungsweise keine Härtefallregelung für den Kauf oder die Ausleihe von 
Schulbüchern bestehen. Vgl. Fachliche Weisungen der BA zu § 21 SGB II, Stand: 01.01.2024, Seite 16, im Inter-
net abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034415.pdf.  

12 Im ersten Jahr des Leistungsbezugs gilt eine Karenzzeit, in der die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft 
nicht geprüft wird (§ 22 Abs.1 Satz 2 bis 5 SGB II); Heizkosten unterliegen indes nicht der Karenzzeitregelung. 
Innerhalb der Karenzzeit werden nach einem Umzug höhere als angemessene Aufwendungen nur dann als Be-
darf anerkannt, wenn der zuständige Träger die Anerkennung vorab zugesichert hat (§ 22 Abs. 4 SGB II). Vgl. 
BA, Bürgergeld, Geldleistungen und Recht SGB II, Januar 2024, Seite 45, im Internet abrufbar unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-buergergeld_ba043375.pdf; BMAS, Fragen und Antworten für 
Geflüchtete aus der Ukraine, Ziffer 3.4., im Internet abrufbar unter: https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-
Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html.  

13 Vgl. zum Beispiel für Berlin das Rundschreiben Soz Nr. 3/2023 vom 4. September 2023 über die aktuellen 
Richtwerte für die Höhe der angemessenen Aufwendungen für die Unterkunft (Bruttokaltmiete), im Internet 
abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschrei-
ben/2023_03-1370812.php.  

14 Vgl. BMAS, Bedarfe für Unterkunft und Heizung, im Internet abrufbar unter: https://www.bmas.de/DE/Ar-
beit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buerger-
geld.html#doc5790d24f-5902-41f7-ab75-d31bf87ea183bodyText4.  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034415.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-buergergeld_ba043375.pdf
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2023_03-1370812.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2023_03-1370812.php
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buergergeld.html#doc5790d24f-5902-41f7-ab75-d31bf87ea183bodyText4
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buergergeld.html#doc5790d24f-5902-41f7-ab75-d31bf87ea183bodyText4
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Leistungen-und-Bedarfe-im-Buergergeld/leistungen-und-bedarfe-im-buergergeld.html#doc5790d24f-5902-41f7-ab75-d31bf87ea183bodyText4
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2) Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Ge-
burt sowie 

3) Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeu-
tischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten. 

Die Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert erbracht. Die Leistungen für die Bedarfe nach 
1) und 2) können als Sach- oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht wer-
den. Bei der Bemessung der Pauschalbeträge sind geeignete Angaben über die erforderlichen Auf-
wendungen und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichtigen (§ 24 Abs. 3 SGB II). Für 
die Leistungen nach 1) und 2) sind die kommunalen Träger zuständig (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II). 
Die Bundesländer und Kommunen haben hierzu eigene Regelungen erlassen.15 

 

2.6. Bildungs- und Teilhabeleistungen 

Die Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 
werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf nach Maß-
gabe des § 28 SGB II gesondert berücksichtigt. Die Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen 
berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbil-
dende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten (Schülerinnen und Schüler). 

1) Ausflüge: Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendungen an-
erkannt für Schulaus�üge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtli-
chen Bestimmungen. Für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kin-
dertagesp�ege geleistet wird, gilt dies entsprechend (§ 28 Abs. 2 SGB II). 

2) Persönlicher Schulbedarf: Es wird ein persönlicher Schulbedarf von insgesamt 195 Euro 
im Kalenderjahr 2024 anerkannt (130 Euro für das erste Schulhalbjahr und 65 Euro für 
das zweite Schulhalbjahr). Der persönliche Schulbedarf wird jährlich mit dem gleichen 
Prozentwert wie der Regelbedarf erhöht (§ 28 Abs. 3 SGB II).16 

3) Schülerbeförderung: Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgele-
genen Schule des gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, 
werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie 
nicht von Dritten übernommen werden (§ 28 Abs. 4 SGB II).  

 

15 Vgl. zum Beispiel zu den einzelnen Pauschalbeträgen in Berlin das Rundschreiben Soz Nr. 06/2017 (in der Fas-
sung vom 24. März 2020) zur Umsetzung des § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II und der §§ 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
und 27b Abs. 2 SGB XII, im Internet abrufbar unter: https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozial-
recht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php. Für die Pauschalbeträge in Hamburg die Fachanweisung 
für die Erstausstattung der Wohnung: https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/fa-sgbii-kap03-24/1207880/fa-
sgbii-24-1-erstausstattung-whg/ und die Fachanweisung für die Erstausstattungen für Bekleidung und bei 
Schwangerschaft und Geburt: https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/fa-sgbii-kap03-24/1207882/fa-sgbii-24-
2-erstausstattung-bekleidung/.  

16 Vgl. BMAS, Die Leistungen des Bildungspakets, im Internet abrufbar unter: https://www.bmas.de/DE/Ar-
beit/Grundsicherung-Buergergeld/Bildungspaket/Leistungen/leistungen-bildungspaket_art.html.  

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2017_06-658136.php
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/fa-sgbii-kap03-24/1207880/fa-sgbii-24-1-erstausstattung-whg/
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/fa-sgbii-kap03-24/1207880/fa-sgbii-24-1-erstausstattung-whg/
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/fa-sgbii-kap03-24/1207882/fa-sgbii-24-2-erstausstattung-bekleidung/
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/fa-sgbii-kap03-24/1207882/fa-sgbii-24-2-erstausstattung-bekleidung/
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Bildungspaket/Leistungen/leistungen-bildungspaket_art.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Bildungspaket/Leistungen/leistungen-bildungspaket_art.html
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4) Lernförderung: Bei Schülerinnen und Schülern wird eine – schulische Angebote ergän-
zende – angemessene Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich 
erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentli-
chen Lernziele zu erreichen. Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es da-
bei nicht an (§ 28 Abs. 5 SGB II). 

5) Aufwendungen für Mittagessen in Kindertagesstätte (Kita), Schule und in der Kinderta-
gespflege: Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die 
entstehenden Aufwendungen berücksichtigt für Schülerinnen und Schüler und Kinder, 
die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird. Für 
Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpfle-
gung in schulischer Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsver-
trag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart ist (§ 28 Abs. 6 SGB II).  

6) Soziale Teilhabe: Für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft werden pauschal 15 Euro monatlich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberech-
tigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, tatsächliche Aufwendungen 
entstehen im Zusammenhang mit der Teilnahme an: Aktivitäten in den Bereichen 
Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Bei-
spiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bil-
dung und Freizeiten. Daneben können auch weitere tatsächliche Aufwendungen in die-
sem Zusammenhang berücksichtigt werden, wenn es den Leistungsberechtigten im Ein-
zelfall nicht zugemutet werden kann, diese aus den Leistungen aus der Pauschale und 
dem Regelbedarf zu bestreiten (§ 28 Abs. 7 SGB II). 

Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach 1) und 4) bis 6) werden erbracht durch Sach- und 
Dienstleistungen (insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen), Direktzahlungen an 
Anbieter der Leistungen oder Geldleistungen. Die kommunalen Träger bestimmen, in welcher 
Form sie die Leistungen erbringen. Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach 2) und 3) wer-
den jeweils durch Geldleistungen erbracht. Die kommunalen Träger können mit Anbietern pau-
schal abrechnen (§ 29 Abs. 1 SGB II). 

 

3. Gesundheitsversorgung 

Während des Bezuges von Bürgergeld ist der Empfänger in der gesetzlichen Krankenversicherung 
und in der sozialen Pflegeversicherung pflichtversichert (§ 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V, § 20 Abs. 1 
Satz 1 und Satz 2 Nr. 2a SGB XI) und hat mithin den entsprechenden Leistungsanspruch. Die 
Jobcenter entrichten für jeden Pflichtversicherten pauschalisierte Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge.17 

*** 

 

17 Vgl. BA, Kosten für Gesundheit und Versicherung, im Internet abrufbar unter: https://www.arbeitsagen-
tur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/finanziell-absichern/gesundheit-versicherung.  

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/finanziell-absichern/gesundheit-versicherung
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/finanziell-absichern/gesundheit-versicherung
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